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Beschluss zu VO/GV02/2011-260
(Beratungsergebnis der Vorlage im entscheidenden Gremium)

Bauvoranfrage Flurstück 225/2, Flur 1, Gemarkung Greese

Übersicht zur Beratung:

27.09.2011 Bauausschuss SI/02/BauA-19 abgelehnt
11.10.2011 GV Lübow SI/02/GV02-50 ungeändert beschlossen

Beschluss:

11.10.2011 Gemeindevertretung Lübow
SI/02/GV02-50 Sitzung der Gemeindevertretung Lübow
Herr Lüdtke erläutert aus gemeindlicher Sicht, dass für den Ortsteil Greese weder im 
Raumordnungsprogramm noch im Flächennutzungsplan der Gemeinde Lübow eine 
Entwicklung vorgesehen ist und dementsprechend ein neues Gebäude nicht errichtet werden 
dürfte. 

In der dann anschließenden Diskussion über diesen Tagesordnungspunkt wird jedoch auch 
deutlich, dass es, neben der Auffassung des Bürgermeisters, auch Mitglieder der 
Gemeindevertretung gibt, die sehr wohl diesem Bauvorhaben positiv gegenüber stehen und 
die endgültige Entscheidung über die Genehmigung des Vorhabens doch dem Landkreis 
überlassen wollen.

Ergänzt wird durch den Bürgermeister, dass bei solchen Bauvorhaben dann auch die 
gesamte Infrastruktur weiterentwickelt werden müsste. Nach gründlicher Diskussion wir über 
den Antrag abgestimmt.

Beschluss:
Die Gemeinde Lübow stimmt einer Bebauung mit einem Wohnhaus auf dem Flurstück 225/2, 
Flur 1, Gemarkung Greese zu.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 13
davon besetzte Mandate: 13
davon Anwesende: 12
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: 3
Stimmenthaltungen: 4
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -

Damit ist die Zustimmung erteilt.

Lüdtke
Bürgermeister 
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